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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.07.1993

Norm

StPO §260 Abs1

StPO §270 Abs2 Z5

StPO §281 Abs1 Z5 A

Rechtssatz

Wenngleich Spruch und Gründe eine Einheit darstellen, kann dies nur für den Fall gelten, daß sie miteinander eine

Einheit herzustellen vermögen und nicht zueinander im Widerspruch stehen.

Entscheidungstexte

11 Os 102/93
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